LBV 42101bs — 08/25

IR Baden-Wiirttemberg
IR Landesamt fir Besoldung

% u n d Ve rSO rg u n g Bitte die Information zum Datenschutz beachten

Erklarung zur Auszahlung der Beziige und Sozialversicherung

Hinweise:

1. Die rot umrandeten Felder sind Pflichtfelder und miissen zwingend ausgefiillt werden (nur sichtbar im elektroni-
schen Vordruck)! Werden Pflichtfelder nicht ausgefiillt, kann sich die Auszahlung der Beziige verzégern oder ggf.
unmoglich machen! Der Vordruck ist vor dem Ausfiillen unbedingt auf dem PC abzuspeichern.

2. Die folgenden Daten werden zur Auszahlung Ihrer Bezlige bendtigt. Die Rechtsgrundlagen, nach denen die Daten erhoben
werden, entnehmen Sie bitte den Informationen zum Datenschutz unter https://Ibv.landbw.de/das-lbv/kontakt/datenschutz.
Sofern die Angaben freiwillig sind, ist dies im Vordruck vermerkt.

3. Bitte beachten Sie die beigeflgten Erlauterungen, auf die im Text durch eine Kennzeichnung (*) verwiesen wird.

Zutreffendes bitte ankreuzen [X] oder ausfiillen
Angaben zur Auszahlung der Beziige

1 Personliche Angaben

Name Vorname Personalnummer/Arbeitsgebiet
Geburtsname Geburtsdatum Telefon (Angabe freiwillig)

Anschrift (StraRe, Postleitzahl, Wohnort) Staatsangehdrigkeit

Geburtsort Geburtsland Geschlecht akademische Grade (Angabe freiwillig)

Beschaftigungsstelle und Beschaftigungsort

Familienstand
Nur auszufiillen, wenn Anspruch auf familienbezogene Leistungen besteht (sonst Angabe freiwillig) *

ledig
verheiratet, LBV 538b1 und die Heiratsurkunde ist beigefugt

eingetragene Lebenspartnerschaft, LBV 538b1 und die Lebenspartnerschaftsurkunde ist beigefligt

geschieden bzw. Ehe aufgehoben oder fiir nichtig erklart

Ooodo

verwitwet

2 Bankverbindung

Institut: BIC:

v Hier endet die 22-stellige deutsche IBAN!

ean: | DL Lt b b b

3 Angaben zur Steuer

Meine steuerliche Identifikationsnummer lautet:
Bei dieser Beschaftigung handelt es sich um meine

] Hauptbeschaftigung (Arbeitgeber ist ,Hauptarbeitgeber*)
Die Besteuerung erfolgt nach individuellen Steuermerkmalen.

] weitere Beschaftigung (Arbeitgeber ist ,Nebenarbeitgeber®)
Die Besteuerung erfolgt immer nach Steuerklasse 6.

Meine Steuermerkmale lauten:
Steuerklasse: Konfession (eigene/Ehepartner/in) /



https://intranet.lbv.bwl.de/vordrucke#vordrucknummer=4000

Angaben zur Sozialversicherung

4.1 Angaben zur Versicherungsnummer
Wourde flr Sie eine Versicherungsnummer von der Rentenversicherung vergeben?
[] ja; die Versicherungsnummer lautet:
[] Bisher wurde noch keine Versicherungsnummer vergeben.

4.2 Angaben zur Krankenkasse — Wichtig bitte immer angeben!

1 Ich bin zur Zeit/'war zuletzt — ggf. auch im Rahmen einer Familienversicherung — bei folgender
gesetzlichen Krankenversicherung versichert:

Name, Ort der Krankenkasse

[ ] Ich werde zur Zeit als Auslander im Rahmen eines Auslandsabkommens von der folgenden
gesetzlichen Krankenkasse betreut:

Name, Ort der Krankenkasse

[ ] Ich bin zur Zeit nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert.

Wurden zuletzt Beitrage zur Renten- und/oder Arbeitslosenversicherung an eine gesetzliche Kranken-
kasse (AOK, Ersatzkasse, usw.) abgefiihrt? An welche Krankenkasse Beitrage abgefiihrt wurden,
kénnen Sie der letzten Entgeltbescheinigung zur Sozialversicherung entnehmen.

] nein
L] ja

Name, Ort der Krankenkasse

4.3 Angaben zur privaten Krankenversicherung

] Ich bin zur Zeit bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert.
Ein Nachweis ist beigeflgt.

[] Ich habe Anspruch auf Krankentagegeld.
Ein Nachweis ist beigeflgt.

[] Ich habe keinen Anspruch auf Krankentagegeld.

Waren Sie am 31.12.2002 wegen Uberschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze frei in der Krankenversi-
cherung und mit einer eigenen Versicherung bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen kran-
kenversichert? Hierbei darf es sich jedoch nicht nur um eine private Zusatzversicherung handein.

[ 1 nein

[l ja, entsprechender Nachweis ist beigefiigt

4.4 Angaben zu Tatigkeiten — bitte vollstandig ausfiillen um etwaige Nachteile zu vermeiden
4.4.1* Ich bin neben dem jetzt begriindeten Beschiftigungsverhiltnis tatig als

e Arbeitnehmer/in (darunter sind auch geringfugig entlohnt Beschaftigte (Minijobber) und kurzfristig Be-
schaftigte zu verstehen), Auszubildende/r

] nein
[ ja
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4.4.2

Ich Ube eine weitere Beschéaftigung aus:

Nr. | von - bis Art des regelmaRige | Ifd. mtl. Hohe der zu erwarten-
Rechtsverhalt- | wochentliche | Arbeitsentgelt | den Einmalzahlungen,
nisses Arbeitszeit (Brutto) z. B. Urlaubsgeld, Zu-

wendung (Brutto)

Arbeitgeber mit Anschrift

Arbeitgeber mit Anschrift

Fir die Beschaftigung/en gilt folgendes Versicherungsverhaltnis:

Bitte geben Sie den 1-stelligen Beitragsgruppenschlissel und den Personengruppenschlissel an; die Angaben
kénnen Sie lhrem Meldenachweis zur Sozialversicherung (z. B. DEUV-Meldung) entnehmen.

Nr. |[KV |RV AV |PV PGS |KV = Krankenversicherung

1 RV = Rentenversicherung
2 AV = Arbeitslosenversicherung
PV = Pflegeversicherung

PGS = Personengruppenschlissel
Selbstandiger/Freiberufler
[ ] nein
[ ja, als
Der zeitliche Umfang betragt in der Woche Stunden.

Die erzielten Einnahmen betragen mtl. Euro.
Beamtin/Beamter

] nein
L] ja

Dienststelle: Personalnummer:

Ich bin neben dem jetzt begriindeten Beschaftigungsverhaltnis
Versorgungsempfanger/in/Bezieher/in von Witwenpension oder Waisengeld
] nein

L] ja

Zahlende Stelle: Personalnummer:

Rentner/in
] nein
O ja

Eine Kopie des Rentenbescheides - ohne Anlage - ist beigefiigt.

[
[

Schuler/in
Eine aktuelle Schulbescheinigung ist beigefligt.
Studierende/r

Eine aktuelle, ,ausfiihrliche* Studienbescheinigung, wie sie auch fiir die Antragstellung nach dem BAFOG bené-
tigt wird, ist beigefugt.

Es handelt sich um ein

] noch nicht abgeschlossenes Erststudium




443

45*

[] Aufbau- oder Zweitstudium, das mit einer Hochschulpriifung abschlief3t
Ein Nachweis ist beigefligt.
[] Aufbau- oder Zweitstudium, das nicht mit einer Hochschulpriifung abschlieft

] Promotionsstudium
[] Teilzeitstudium (z. B. Fernstudium)

im freiwilligen Wehrdienst

1O

im freiwilligen sozialen oder dkologischen Jahr, im Bundesfreiwilligendienst, in einem anderen Frei-
willigendienst

Ein Nachweis ist beigefligt.
Hausfrau/Hausmann
in Elternzeit von bis

HEEEN

bei der Agentur fir Arbeit gemeldet
[] es besteht Anspruch auf Arbeitslosengeld (§ 27 Abs. 5 SGB I1I)
Ein Nachweis ist beigeflgt.

Nur ausfiillen, wenn es sich bei diesem jetzt begriindeten Beschiftigungsverhiltnis zum Land
Baden-Wiirttemberg um ein Praktikum handelt.
Handelt es sich um ein in der Ausbildungs-/Priifungs-/Studienordnung vorgeschriebenes Pflichtpraktikum?

[ ] nein
] ja, eine aktuelle Bescheinigung/Nachweis ist beigefuigt.
Handelt es sich bei diesem vorgeschriebenen Pflichtpraktikum um das 1. Pflichtpraktikum?

] nein

L] ja

Nur ausfiillen, wenn es sich bei diesem jetzt begriindeten Beschiftigungsverhiltnis zum Land

Baden-Wiirttemberg um eine kurzfristige Beschiftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV handelt, d.h.
¢ auf nicht mehr als drei Monate befristet ist oder

¢ auf nicht mehr als 70 Arbeitstage befristet ist — wenn Sie nicht mindestens an 5 Tagen in
der Woche arbeiten —

Ich habe innerhalb des Kalenderjahres vor der Begriindung des jetzigen Beschaftigungsverhaltnisses
Beschaftigungen ausgelbt:

] nein

L] ja

Zeitraum von — bis regelmaflige |Anzahlder |durchschnittliches monatliches Arbeitsentgelt
(TT.MM.JJJJ) wdchentliche | Arbeitstage | bzw.

Arbeitszeit in der Woche | Arbeitseinkommen aus selbstandiger Tatigkeit

Angabe Beitragsgruppe SV

Fur die Beschaftigung/en gilt folgendes Versicherungsverhaltnis:

Bitte geben Sie den 1-stelligen Beitragsgruppenschlissel und den Personengruppenschlissel an; die Angaben kén-
nen Sie Ihrem Meldenachweis zur Sozialversicherung (z. B. DEUV-Meldung) entnehmen

Nr. |[KV |RV |AV |PV |PGS |KV = Krankenversicherung

1 RV = Rentenversicherung

2 AV = Arbeitslosenversicherung
PV = Pflegeversicherung

PGS = Personengruppenschliissel
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4.7*

4.8

Ich habe wahrend folgender Zeiten Leistungen nach dem 3. Sozialgesetzbuch (SGB Ill) von der Agentur
fur Arbeit bezogen bzw. bin wahrend folgender Zeiten als Arbeitssuchende/r gemeldet gewesen oder habe
der Agentur fur Arbeit zur Verfligung gestanden:

von bis
von bis

Nachweise (z. B. Lohnbescheinigung oder Bescheinigung von der Agentur fiir Arbeit) sind beigefligt.
Nur ausfiillen, wenn Sie Schulabgéanger/in sind (Ein Nachweis tiber den Schulabgang ist beigefligt.)
Ich beabsichtige nach Beendigung des jetzigen Beschaftigungsverhaltnisses die Aufnahme

[] des freiwilligen Wehrdienstes, eines freiwilligen sozialen oder Okologischen Jahres, des Bundesfrei-
willigendienstes, eines anderen Freiwilligendienstes.

[] einer weiteren Schulausbildung oder eines Studiums. Info Minijob
Nur ausfiillen bei einer geringfiigig entlohnten Beschiftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV

[ 1 Ich mache von der Mdglichkeit Gebrauch, mich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu las-
sen. Ich habe die Ziffer 3 in den Erlauterungen zur Kenntnis genommen und werde die Befreiung mit
dem Vordruck LBV 45201 beantragen. >>>45201

[] Ich habe in der unter Ziffer 4.4.1 genannten weiteren Beschaftigung bereits einen Antrag auf Befrei-
ung von der Rentenversicherungspflicht gestellit.

[ 1 nein
] ja, eine Kopie des Antrages ist beigeflgt.

[ ] Ich mache von der Méglichkeit der Kosteniibernahme der Pauschsteuer Gebrauch und beantrage
diese mit dem Vordruck LBV 47101.| >>>47101

Nur ausfiillen, wenn Sie das 23. Lebensjahr vollendet haben oder vor Vollendung des 23. Lebens-
jahres mindestens 2 Kinder haben.

[] Die Elterneigenschaft liegt in meiner Person nicht vor.
[] Ein Nachweis (Geburtsurkunde des Kindes) (iber die Elterneigenschaft ist beigefiigt.

[ 1 Ich versichere die Elterneigenschaft fir folgende Zahl von beriicksichtigungsfahigen Kindern bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr, zum Stand des Beginns dieser Beschaftigung:

[ ]2 Kinder []3 Kinder [ ]4 Kinder [] 5 Kinder und mehr

[ 1 Nachweise Uber alle berlicksichtigungsfahigen Kinder sind beigefligt.
Nur ausfiillen, wenn Sie einen Freiwilligendienst (z. B. Bundesfreiwilligendienst. freiwilliges sozia-
les Jahr oder 6kologisches Jahr) absolvieren:

Ich habe unmittelbar vor dem Freiwilligendienst eine sozialversicherungspflichtige Beschaftigung ausge-
ubt.

[] Nein

L] ja

Zeitraum von — bis regelmaflige |Anzahl der durchschnittliches monatliches Arbeits-
(TT.MM.JJJJ) wdchentliche | Arbeitstage | entgelt bzw. Arbeitseinkommen aus selb-

Arbeitszeit in der Woche | stéandiger Tatigkeit

Angabe Beitragsgruppe SV

Fir die Beschaftigung/en gilt folgendes Versicherungsverhaltnis:

Bitte geben Sie den 1-stelligen Beitragsgruppenschliissel und den Personengruppenschlissel an; die Angaben kon-
nen Sie Ihrem Meldenachweis zur Sozialversicherung (z. B. DEUV-Meldung) entnehmen



https://lbv.landbw.de/-/mini-job-geringfugige-beschaftigung-450-euro-job
https://lbv.landbw.de/vordrucke#vordrucknummer=45201.pdf
https://lbv.landbw.de/vordrucke#vordrucknummer=47101
AG1241
Durchstreichen


Nr. |[KV [RV |AV [PV |PGS |KV = Krankenversicherung

1 RV = Rentenversicherung

2 AV = Arbeitslosenversicherung

PV = Pflegeversicherung

PGS = Personengruppenschliissel

4.9 Nur ausfiillen, wenn lhnen fiir diese zu beurteilende Beschiftigung die Gewahrleistung einer
Versorgungsanwartschaft zugesagt wurde

[] Eine Versorgungsanwartschaft wurde gewahrleistet
Eine Kopie des Bescheids ist beigefligt.

4.10* Nur ausfiillen, wenn Sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen bei Krankheit
Anspruch auf Fortzahlung der Beziige und auf Beihilfe oder Heilflirsorge haben

] ja, ein entsprechender Nachweis ist beigefigt.
4.11  Nur ausfiillen, wenn Sie von der Versicherungspflicht auf Antrag befreit worden sind
[ Ich bin auf Antrag befreit worden von der Versicherungspflicht in der
[] Krankenversicherung
[] Pflegeversicherung
[l Rentenversicherung
Eine Kopie des jeweiligen Befreiungsbescheides ist beigefiuigt.

4.12* Nur ausfiillen, wenn Sie einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung lhrer Berufsgruppe an-
gehdren

[] Ich wurde bereits von der Versicherungspflicht fiir das neu begriindete Beschaftigungsverhaltnis in
der gesetzlichen Rentenversicherung befreit.

[ ] Kopie des Befreiungsbescheids ist beigefligt.
[ ] Nachweis der berufsstandischen Versorgungseinrichtung ist beigefiigt.

[ ] Ich werde einen Befreiungsantrag stellen.
[] Kopie des Befreiungsbescheids wird nach dessen Erhalt nachgereicht.
[] Nachweis der berufsstandischen Versorgungseinrichtung ist beigefiigt.

4.13 Nur ausfiillen, wenn Sie kein Staatsangehdriger eines EG-Mitgliedsstaates sind
Dient das jetzige Beschaftigungsverhaltnis lhrer beruflichen Aus- oder Fortbildung im Rahmen der Entwick-
lungshilfe und wird dieses aus entsprechenden Mitteln geférdert?

] nein

[] ja, eine entsprechende Bestatigung der fordernden Kérperschaft, Einrichtung oder Organisation ist beigefiigt

Verpflichtungserklarung

Mir ist bekannt, dass meine Angaben in dieser Erklarung Einfluss auf die Hohe meiner Bezilige haben kénnen. Ich versichere,
dass die vorstehenden Angaben vollstandig und richtig sind. Ich verpflichte mich, dem Landesamt fiir Besoldung und Versor-
gung alle Anderungen in den o. g. Verhltnissen, insbesondere die Aufnahme weiterer Beschaftigungen bzw. Angaben zu
berlicksichtigungsfahigen Kindern, unverziglich anzuzeigen. Mir ist ferner bekannt, dass ich infolge unterlassener oder unvoll-
standiger Anzeige nicht abgefiihrte Sozialversicherungsbeitrage nachentrichten muss.

(B Drucken

Datum, Unterschrift

Speichern
Landesamt fiir Besoldung und P

Versorgung Baden-Wiirttemberg
70730 Fellbach



(*) Erlauterungen

zu Nr. 1

Hierunter fallen Rechtsreferendar*innen, Anwérter*innen in einem o6ffentlich - rechtlichen Ausbildungsverhaltnis,
Gasthorer*innen, Professor*innen im Angestelltenverhaltnis und sonstige auBertariflich Beschiftigte mit Anspruch
auf Familienzuschlag.

zu Nr. 4.4.1,4.5und 4.6

Geringfiigige Beschiftigung gem. § 8 SGB IV

1. Gesetzeswortlaut

Nach § 8 SGB IV — in der ab 01.04.2003 gliltigen Fassung — liegt eine geringfiigige Beschaftigung vor, wenn

1) das Arbeitsentgelt die jeweils giiltige Geringfiigigkeitsgrenze (§ 8 Abs. 1a SGB IV) nicht Ubersteigt (Geringfiigig

entlohnte Beschiftigung). Weitere Informationen bietet die Minijob-Zentrale der Bundesknappschaft
www.minijob-zentrale.de.

2) die Beschaftigung innerhalb eines Kalenderjahres seit ihnrem Beginn auf langstens 3 Monate oder 70 Arbeitstage nach
ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschaftigung
berufsméaRig ausgelibt wird und ihr Entgelt die in Nummer 1 genannte Grenze Uibersteigt (Kurzfristige Beschaftigung).

2. Anwendungsbereich

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts wird eine Beschaftigung dann berufsméaBig ausgeibt, wenn der Ar-
beitnehmer hierdurch seinen Lebensunterhalt Giberwiegend oder in solchem Umfang erwirbt, dass seine wirtschaftliche Stel-
lung zu einem erheblichen Teil auf der ausgelibten Beschaftigung beruht. Die Beschaftigung muss also fiir den Betreffenden
unter Berticksichtigung seiner gesamten Einkommens- und Vermdgensverhaltnisse einen erheblichen Teil seiner wirtschaft-
lichen Existenz ausmachen.

Eine kurzfristige Beschaftigung liegt nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes dagegen nicht vor, wenn die Zeit-
dauer von 70 Arbeitstagen im Laufe eines Kalenderjahres innerhalb eines Dauerarbeitsverhiltnisses oder eines regel-
maRig wiederkehrenden Arbeitsverhiltnisses iberschritten wird.

Mehrere geringfligige Beschéftigungen nach 1 Nr. 1) oder 1 Nr. 2) sind zusammenzurechnen. Sofern neben einer nicht
geringfligigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschaftigung nur eine geringfiigig entlohnte Beschaftigung ausgedbt wird,
findet eine Zusammenrechnung nicht statt.

Werden hingegen neben einer nicht geringfligigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschaftigung mehrere geringfiigig ent-
lohnte Beschaftigungen ausgelibt, bleibt diejenige geringfiigig entlohnte Beschéaftigung, die zeitlich zuerst aufgenommen
wurde, versicherungsfrei. Die weiteren geringfiigig entlohnten Beschaftigungen sind mit der nicht geringfligigen Beschafti-
gung zusammenzurechnen, sofern diese Beschaftigung der Versicherungspflicht unterliegt.

Die genannten Voraussetzungen gelten entsprechend, soweit anstelle einer Beschaftigung eine selbstandige Tatigkeit aus-
gelbt wird.

Dies gilt nicht fiir die Arbeitslosenversicherung.
3. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Arbeitnehmer, die eine geringfligig entlohnte Beschaftigung (Minijob) ausliben, unterliegen grundsatzlich der Versicherungs-
und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der vom Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenver-
sicherungsbeitrag belauft sich auf 3,6 Prozent (bzw. 13,6 Prozent bei geringfligig entlohnten Beschéaftigungen in Privathaus-
halten) des Arbeitsentgelts. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (15 Prozent
bei geringfligig entlohnten Beschaftigungen im gewerblichen Bereich/ bzw. 5 Prozent bei solchen in Privathaushalten) und
dem vollen Beitrag zur Rentenversicherung in Hoéhe von 18,6 Prozent. Zu beachten ist, dass der volle Rentenversicherungs-
beitrag mindestens von einem Arbeitsentgelt in Hohe von 175 Euro zu zahlen ist.

Vorteile der vollen Beitragszahlung zur Rentenversicherung
Die Vorteile der Versicherungspflicht fir den Arbeitnehmer ergeben sich aus dem Erwerb von Pflichtbeitragszeiten in der
Rentenversicherung. Das bedeutet, dass die Beschaftigungszeit in vollem Umfang fiir die Erflllung der verschiedenen War-
tezeiten (Mindestversicherungszeiten) berticksichtigt wird. Pflichtbeitragszeiten sind beispielsweise Voraussetzung flr

e einen friiheren Rentenbeginn,

e Anspriiche auf Leistungen zur Rehabilitation (sowohl im medizinischen Bereich als auch im Arbeitsleben),

e den Anspruch auf Ubergangsgeld bei Rehabilitationsmafnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung,
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e die Begriindung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen Erwerbsminderung,
den Anspruch auf Entgeltumwandlung flr eine betriebliche Altersversorgung und
die Erfullung der Zugangsvoraussetzungen fir eine private Altersvorsorge mit staatlicher Férderung (zum Beispiel
die so genannte Riester-Rente) fur den Arbeitnehmer und gegebenenfalls sogar den Ehepartner.

Dariber hinaus wird das Arbeitsentgelt nicht nur anteilig, sondern in voller H6he bei der Berechnung der Rente beriicksich-
tigt.

Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu muss er dem LBV mit
dem Vordruck 45201 schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung
wiinscht. Ubt der Arbeitnehmer mehrere geringfiigig entlohnte Beschaftigungen aus, kann der Antrag auf Befreiung nur
einheitlich fiir alle zeitgleich ausgeiibten geringfiigigen Beschéftigungen gestellt werden. Uber den Befreiungsantrag hat der
Arbeitnehmer alle weiteren - auch zukinftige - Arbeitgeber zu informieren, bei denen er eine geringfligig entlohnte Beschaf-
tigung ausiibt. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist fir die Dauer der Beschaftigung(en) bindend; sie kann nicht
widerrufen werden. Die Befreiung wirkt grundsatzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, fri-
hestens ab Beschaftigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nachs-
ten Entgeltabrechnung, spatestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei ihm meldet. Ande-
renfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei
der Minijob-Zentrale folgt.

Konsequenzen aus der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Geringfligig entlohnt Beschaftigte, die die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen, verzichten freiwillig auf
die oben genannten Vorteile. Durch die Befreiung zahlt lediglich der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag in Héhe von 15 Prozent
(bzw. 5 Prozent bei Beschaftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Die Zahlung eines Eigenanteils durch den
Arbeitnehmer entfallt hierbei. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer nur anteilig Monate fir die Erfillung der verschie-
denen Wartezeiten erwirbt und auch das erzielte Arbeitsentgelt bei der Berechnung der Rente nur anteilig bertcksichtigt
wird.

Hinweis:

Bevor sich ein Arbeitnehmer fiir die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheidet, wird eine individuelle Bera-
tung bezlglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der Befreiung bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen
Rentenversicherung empfohlen. Das Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung ist kostenlos unter der 0800
10004800 zu erreichen. Bitte nach Mdéglichkeit beim Anruf die Versicherungsnummer der Rentenversicherung bereithalten.

zu Nr. 4.7

Seit 01.01.2005 zahlen kinderlos Versicherte ab Vollendung des 23. Lebensjahres einen Beitragszuschlag zur sozialen
Pflegeversicherung. Ausgenommen sind kinderlos Versicherte, die vor dem 01.01.1940 geboren sind. Seit dem 01.07.2023
betragt der Beitragszuschlag 0,6 Prozent.

Der Beitragszuschlag ist nicht zu zahlen, wenn die Elterneigenschaft des Beschéaftigten gegeniiber dem Arbeitgeber nach-
gewiesen wird. Zu ,Nachweise der Elterneigenschaft’ finden Sie weitere Informationen auf der Internetseite des LBV unter
www.lbv.landbw.de/Plegeversicherung. Der Nachweis ist innerhalb von drei Monaten nach Beschéftigungsbeginn oder nach
der Geburt eines Kindes vorzulegen.

Ab dem 01.07.2023 reduziert sich fir Versicherte mit mindestens zwei Kindern der Beitragssatz fiir jedes
berlcksichtigungsfahige Kind ab dem 2. Kind bis zum 5. Kind um jeweils einen Abschlag in Héhe von 0,25 Prozent bis zum
Ende des Monats, in dem das jeweilige Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat oder vollendet hatte.

Zur Berucksichtigung eines Abschlags zum Pflegeversicherungsbeitrag fiir Ihre Entgeltabrechnung wird die Angabe zur
Anzahl der berlicksichtigungsfahigen Kinder ab dem 01.07.2023 benétigt. Anderungen hierzu miissen unverziiglich mit dem
Vordruck LBV 495 mitgeteilt werden (diesen Vordruck finden Sie auf der Internetseite des LBV unter
www.lbv.landbw.de/vordrucke). Bei verspateter Anzeige werden gewahrte Beitragsabschlage unverziiglich nachenthoben.
Mitwirkungspflicht: Nach § 280 Abs. 1 SGB IV sind Beschéftigte dazu verpflichtet, gegeniiber dem Arbeitgeber die zur
Durchfiihrung des Meldeverfahrens und der Beitragszahlung erforderlichen Angaben zu machen und, soweit erforderlich,
dazu notwendige Unterlagen vorzulegen. Dies gilt bei mehreren Beschaftigungen gegenuber allen beteiligten Arbeitgebern.
Nach § 111 Abs. 1 Ziffer 4 SGB IV begehen Beschéaftigte eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie vorsatzlich oder leichtfertig
diese Auskiinfte nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erteilen oder die erforderlichen Unterlagen nicht vollstan-
dig oder nicht rechtzeitig vorlegen. Diese Ordnungswidrigkeit kann gemaf § 111 Abs. 4 SGB IV mit einer Geldbul3e bis zu
funftausend Euro geahndet werden. Falsche Angaben stellen zudem eine Verletzung einer arbeitsrechtlichen Pflicht durch
die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer dar und kénnen unter anderem arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich zie-
hen. Jede Anderung der angegebenen Verhaltnisse muss unaufgefordert der Personalabteilung bzw. dem LBV mitgeteilt
werden.




zu Nr. 4.10

Versorgungsbeziige nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen sind z. B. Ruhegehalt oder ahnliche Bezlige
vom Bund, einem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband oder von einer sonstigen Koérperschaft, Stiftung oder
Anstalt des 6ffentlichen Rechts.

zu Nr. 4.12

Bei Personen, die aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer
offentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe sind, besteht die Méglichkeit, sich auf
Antrag von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien zu lassen.

Mit der Entscheidung des Bundessozialgerichtes vom 31.10.2012 muss kiinftig bei jedem Wechsel der Beschaftigung
zwingend ein neuer Befreiungsantrag bei der Deutschen Rentenversicherung Bund gestellt werden. Der Antrag muss frist-
wahrend und unter Einhaltung der 3-Monats-Frist nach § 6 Abs. 4 SGB IV gestellt werden, da anderweitig die Befreiung nur
noch ab dem Zeitpunkt der Antragstellung rechtliche Wirkung entfalten kann, unabhéngig davon, ob zuvor bereits die mate-
riellen Befreiungsvoraussetzungen vorgelegen haben.



	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

	Name: 
	Vorname: 
	PersonalnummerArbeitsgebiet: 
	Geburtsname: 
	Geburtsdatum: 
	Telefon Angabe freiwillig: 
	Anschrift Straße Postleitzahl Wohnort: 
	Staatsangehörigkeit Angabe freiwillig: 
	Geburtsort: 
	Geburtsland: 
	Geschlecht: 
	akademische Grade Angabe freiwillig: 
	Beschäftigungsstelle und Beschäftigungsort: 
	Institut: 
	undefined: 
	Steuerklasse: 
	Konfession eigeneEhepartnerin: 
	undefined_2: 
	Wurde für Sie eine Europäische Versicherungsnummer von der Rentenversicherung vergeben: 
	Name Ort der Krankenkasse: 
	Name Ort der Krankenkasse_2: 
	Name Ort der Krankenkasse_3: 
	von  bis1: 
	Art des Rechtsverhält nisses1: 
	regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit1: 
	lfd mtl Arbeitsentgelt Brutto1: 
	Höhe der zu erwarten den Einmalzahlungen z B Urlaubsgeld Zu wendung Brutto1: 
	Arbeitgeber mit Anschrift2: 
	Arbeitgeber mit Anschrift2_2: 
	Arbeitgeber mit Anschrift2_3: 
	Arbeitgeber mit Anschrift2_4: 
	Arbeitgeber mit Anschrift2_5: 
	Arbeitgeber mit Anschrift: 
	KV1: 
	RV1: 
	AV1: 
	PV1: 
	PGS1: 
	KV2: 
	RV2: 
	AV2: 
	PV2: 
	PGS2: 
	Der zeitliche Umfang beträgt in der Woche: 
	Die erzielten Einnahmen betragen mtl: 
	Euro: 
	Personalnummer: 
	VersorgungsempfängerinBezieherin von Witwenpension oder Waisengeld: 
	Personalnummer_2: 
	Rentnerin: 
	undefined_4: 
	bis: 
	Zeitraum von  bis: 
	KV1_2: 
	RV1_2: 
	AV1_2: 
	PV1_2: 
	PGS1_2: 
	KV2_2: 
	RV2_2: 
	AV2_2: 
	PV2_2: 
	PGS2_2: 
	der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestanden: 
	bis_2: 
	Nachweise z B Lohnbescheinigung oder Bescheinigung von der Agentur für Arbeit sind beigefügt: 
	undefined_5: 
	Ich mache von der Möglichkeit Gebrauch mich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu las: Off
	Ich habe in der unter Ziffer 241 genannten weiteren Beschäftigung bereits einen Antrag auf Befrei: Off
	Ich mache von der Möglichkeit der Kostenübernahme der Pauschsteuer Gebrauch und beantrage: Off
	Ich versichere die Elterneigenschaft für folgende Zahl von berücksichtigungsfähigen Kindern bis zum: Off
	Eine Versorgungsanwartschaft wurde gewährleistet: Off
	ja ein entsprechender Nachweis ist beigefügt: Off
	Datum Unterschrift: 
	Text7: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	WICHTIG: 
	45201: 
	Button6: 
	Kontrollkästchen51: Off
	Kontrollkästchen61: Off
	Kontrollkästchen71: Off
	Kontrollkästchen91: Off
	Check Box10: Off
	Kontrollkästchen81: Off
	CheckBox11: Off
	CheckBox9: Off
	CheckBox8: Off
	CheckBox7: Off
	CheckBox6: Off
	CheckBox5: Off
	CheckBox4: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox2: Off
	CheckBox12: Off
	CheckBox15: Off
	CheckBox16: Off
	CheckBox17: Off
	CheckBox19: Off
	CheckBox20: Off
	CheckBox21: Off
	CheckBox22: Off
	Text6: 
	Button1: 
	Kontrolkästchen41: Off
	Kontrollkästchen: Off
	Speichern: 
	Text5: 
	Button10: 
	Text8: 
	Schaltfläche1: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Text9: 
	Text10: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Text11: 
	Text12: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 


